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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
insbesondere die Coronapandemie kann einer Teilnahme am Präsenzunterricht entgegenstehen und es erfor-
dern, den Unterricht bzw. Teile des Unterrichts zeitlich begrenzt nicht in Präsenzform, sondern in digitaler 
Form, auch als sog. Livestream-Unterricht, abzuhalten. Das gilt insbesondere für durch Covid 19 gefährdete 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, aber auch im Falle insbesondere behördlich angeordneter Quaran-
tänemaßnahmen.  

Die technischen Möglichkeiten ermöglichen es heute, Unterrichtsinhalte aus dem Klassenzimmer nach außen 
bzw. aus externen Räumen in das Klassenzimmer live und unmittelbar zu übertragen.  

In diesem Fall werden Unterrichtsinhalte durch Bildübertragungen und Wortbeiträge der Schülerinnen und 
Schüler, unter Umständen auch etwaige Hintergrundgeräusche übertragen.  

Zu dieser Unterrichtsform bedarf es Ihrer/Deiner Einwilligung, soweit keine einschlägigen kirchlichen 
oder für das Schulwerk als Privatschulträger geltenden staatlichen Rechtsgrundlagen den Digital- 
bzw. Livestream-Unterricht unmittelbar gestatten.   

Informationen:  

Anlass für die Datenverarbeitung sind sämtliche Sachverhalte, wonach Schülerinnen und Schülern bzw. Lehr-
kräften eine Teilnahme am Präsenzunterricht aus vorgenannten Gründen nicht möglich ist, eine ausreichende 
Unterrichtsversorgung und die technischen Möglichkeiten den Unterricht und die Teilnahme aber daran ge-
währleisten können, sofern insbesondere die datenschutzrechtlichen Belange der Beteiligten angemessen be-
rücksichtigt sind.  

Datenverarbeitende Stelle ist die Schule.  
 
Zweck der Datenverarbeitung: 
Eine Mitschülerin/ein Mitschüler, eine Lehrkraft ist an der Teilnahme bzw. an der Unterrichtsgestaltung im 
Klassenzimmer vor Ort gehindert. Die Teilnahme an den Unterrichtsinhalten durch Übertragung von Ton und 
Bild soll aber trotzdem gewährleistet sein.  
 
Umfang der Datenverarbeitung: 
Die Datenverarbeitung umfasst bestimmte Unterrichtsinhalte im Wege der Bild- und Tonübertragung; unter 
Umständen kann es zur Übertragung von Nebengeräuschen kommen. Der Grundsatz der Datensparsamkeit 
macht es erforderlich, insbesondere Bildübertragungen auf das Notwendigste zu beschränken. Der Fokus der 
Aufnahmen ist deshalb in erster Linie auf die unterrichtende Lehrkraft zu richten. Die Übertragung von Schü-
lerdaten sollte sich, soweit möglich auf die Übertragung von Wortbeiträgen beschränken.  

Zugriffsberechtigung, Übertragungsreichweite, Datenübermittlung: 
Auf die übertragenen Bild- und Tondaten hat/haben ausschließlich die am Unterricht beteiligten Schülerinnen 
und Schüler einschließlich der an der Übertragung beteiligten Lehrkräfte Zugriff. Nur in diesem Rahmen erfolgt 
eine Datenübertragung. Administrative Zugriffsmöglichkeiten bestehen auch zum Zwecke der Einrichtung, 
Problemanalyse und -behebung für die Schulleitung, den Systembetreuer bzw. die IT-Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle des Schulwerks der Diözese Augsburg.    
 
Soweit die technischen Vorrichtungen eine Auftragsdatenverwaltung erfordern, ist diese gewährleistet.  
 
Datenspeicherung: 
Sämtliche Bild- und Tonaufnahmen werden nur übertragen, nicht gespeichert, weder auf Endgeräten der Lehr-
kraft noch der Schülerinnen und Schüler, noch im zentralen Datennetzwerk der Schule. 
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EINWILLIGUNG 

Schule: Maria-Ward-Realschule Neuburg a. d. Donau des Schulwerks der Diözese Augsburg 
 
 

Schüler/Schülerin: _________________________, Geb.Dat.: _____________ Klasse: __________ 
 
 
Ich bin mit der Anfertigung und unmittelbaren Übermittlung von Bild- und Tonaufzeichnungen des 
Unterrichts an dem ich teilnehme, wie oben beschrieben, einverstanden: 
 
Bitte ankreuzen! 
 

 JA                                        NEIN 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile.  
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.  Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt.  
 
  
………………………………………… ……………………………………………... 
Ort, Datum, Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten bei  
 Schülern unter 16 Jahre 
 
 

………………………………………… ……………………………………………... 
Ort, Datum, Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten bei  
 Schülern unter 16 Jahre 
 
 
 

……………………………………….. ……………………………………………... 
Ort, Datum  Unterschrift der Schülerin/des Schülers ab 16 Jahre 

 
 
Hinweis: Wird keine Einwilligung erteilt, dann haben Schule bzw. die verantwortlichen Lehrkräfte 
dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerin/ der Schüler nicht von der Übertragung erfasst werden kann, 
beispielsweise durch Platzierung in einem von der Kamera nicht erfassten Teil des Klassenzimmers.  
Tonübertragungen gezielter Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülerinnen bzw. Schülern un-
tereinander können durch Ausschalten des Mikrofons bei entsprechenden Wortbeiträgen unterbun-
den werden.  
 


